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A. Problem 

Bei der Wiedervereinigung waren die Wohnungsmieten in den 
neuen Bundesländern auf niedrigem Niveau, teilweise auf dem 
der Vorkriegszeit, preisgebunden. Durch die Grundmietenverord-
nungen wurde der höchstzulässige Mietzins von knapp 0,80 DM 
auf durchschnittlich ca. 4,50 DM je Quadratmeter Wohnfläche er-
höht. Die Anhebung der Mieten erfolgte dabei differenziert nach 

der Ausstattung und dem Instandhaltungszustand der Wohnun-
gen. 

Der Anstieg der Mieten in den neuen Ländern war begleitet von 
hohen Einkommenszuwächsen. So stiegen die Realeinkommen 
allein im Zeitraum Februar 1992 bis Juli 1994 um ca. 22 Prozent. 

Nunmehr liegen die Voraussetzungen vor, das Vergleichsmieten-
system einzuführen, wie dies schon im Einigungsvertrag als Ziel 

herausgestellt wurde. 

Daneben ist von Bedeutung, daß die Zinshilfe für die Altschulden 
der Wohnungsunternehmen zum 1. Juli 1995 endet. Dies hat zur 
Folge, daß für die überwiegende Zahl der Wohnungen von Woh-

nungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften der neuen 
Bundesländer von diesem Zeitpunkt an eine Zinsbelastung von 
ca. 1 DM pro Quadratmeter Wohnfläche monatlich anfällt. Diese 
Belastung beeinträchtigt die Investitionsmöglichkeiten der Woh-
nungsunternehmen erheblich, wenn nicht zumindest ein teil-
weiser Ausgleich durch - wohnwertabhängige - Mieterhöhungen 
ermöglicht wird. Stärkere Belastungen einkommensschwacher 
Haushalte durch entsprechende Mietanhebungen sollen durch 

ein verbessertes Wohngeld sozialverträglich gestaltet werden. 
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B. Lösung 

Eine sofortige Einführung des Vergleichsmietensystems ist derzeit 
noch nicht möglich. Das Vergleichsmietensystem bildet sich im 
wesentlichen aus den zwischen Mietern und Vermietern grund-
sätzlich frei vereinbarten Mieten. Derartige frei vereinbarte Mie-
ten gibt es im Beitrittsgebiet noch nicht in dem Maße, daß man 
aus ihnen eine ortsübliche Vergleichsmiete ermitteln könnte. 

Der Entwurf orientiert sich statt dessen an folgenden Eckwerten: 

- Erhöhung im laufenden Mietverhältnis 
Bei Wohnungen in Gebäuden mit ordentlichem Bauzustand soll 
eine nach Wohnwert gestaffelte Erhöhung von ca. 15 Prozent 
auf die Grundmiete ohne Modernisierungszuschläge zum 1. Juli 
1995, eine weitere Erhöhung um 5 Prozent ab 1. Januar 1997 zu-
lässig sein. Der Mieter soll die Zustimmung zur Mieterhöhung 
verweigern dürfen, wenn das Niveau der geänderten oder der 
Neuvertragsmieten unter der vom Vermieter verlangten Erhö-
hung liegt. 

- Neuvertragsmieten 
Neuvertragsmieten sollen grundsätzlich frei vereinbart werden, 
damit sich aus ihnen und den erhöhten Bestandsmieten künftig 
die ortsüblichen Vergleichsmieten entwickeln können. Es gilt § 5 
WiStG. Durch eine Maßgabe wird für den Wohnraum im Bei-
trittsgebiet sichergestellt, daß jedenfalls ein Mietzins vereinbart 
werden darf, der 20 Prozent über dem nach diesem Gesetz zuläs-
sigen Mietzins liegen darf. 

- Begrenzung der Modernisierungsumlage 
Bei Modernisierungen im Sinne des § 3 MHG soll eine Begren-
zung bei 3 DM je Quadratmeter Wohnfläche eingeführt werden. 
Damit sollen die Mieter vor starken Mietbelastungen geschützt 
werden. Die Begrenzung gilt nicht für bauliche Änderungen, die 
oder deren Umfang der Vermieter nicht zu vertreten hat, weil sie 
ihm z. B. durch Gesetz oder Verordnung aufgegeben wurden. 
Weitergehende Vereinbarungen einer Mieterhöhung nach 
Modernisierung sind zulässig. 

- Dauer der Übergangszeit 
Die Übergangszeit soll bis Ende 1997 befristet werden. 

Für die Finanzierung der durch den Gesetzesvorschlag eintreten-
den Mietsteigerung werden zusätzlich zu den bis Mitte 1994 ein-
getretenen Einkommenssteigerungen weitere Einkommenszu-

wächse zur Verfügung stehen. Den Miethaushalten werden im 
Durchschnitt nach Abzug der Preissteigerungen bis Ende 1995 
noch einmal 140 DM zur Verfügung stehen, demgegenüber wird 
die sich aus dem Gesetz ergebende Mieterhöhung den Mieter-
haushalt im Durchschnitt mit ca. 37 DM monatlich belasten. 

Bei einkommensschwachen Haushalten werden die Mietbela-
stungen durch Änderungen des Wohngeldsondergesetzes sozial-
verträglich gestaltet. 

Für die durch Mieterhöhungen betroffenen einkommensschwa

-

chen Haushalte wird ein degressiv gestalteter Einkommensfrei- 
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betrag eingeführt. Zugleich werden die Vorschriften über die Zu-
lässigkeit eines Antrages auf erhöhtes Wohngeld im laufenden 
Bewilligungszeitraum ergänzt, um für die große Zahl der Haus-
halte, die bereits einen Mietzuschuß nach dem Wohngeldsonder-
gesetz beziehen, in Fällen spürbarer Mietanhebungen eine unver-
zügliche Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des bewil-
ligten Wohngeldes zu ermöglichen. 

C. Alternativen 

Zur Einführung des Vergleichsmietensystems hat die von der 
Bundesregierung einberufene Expertenkommission „Wohnungs-
politik" Vorschläge gemacht. Sie will aufgrund statistischer Struk-
turmerkmale der westdeutschen Mieten bundeseinheitlich einen 
relativen Mietspiegel konstruieren, der Vervielfältigungsfaktoren 
enthält, die nach Qualität und Lage der Wohnungen gestaffelt 
sind. Eine durchschnittliche Grundmiete soll für die jeweilige Ge-

meinde auf der Basis von Sachverständigengutachten festgelegt 
werden. 

Diese Lösung setzt eine umfangreiche Datenerhebung voraus, die 
in der zur Verfügung stehenden Zeit von nur wenigen Monaten 
nicht durchführbar ist. 

Eine weitergehende Verbesserung des Wohngeldsondergesetzes 
wäre angesichts des erreichten Leistungsniveaus nicht gerecht-
fertigt. Sie würde zudem die Zusammenführung der unterschied-
lichen Rechtsgrundlagen für die Bewilligung von Wohngeld in 
einem wieder bundesweit anwendbaren Wohngeldgesetz er-
schweren. 

D. Kosten 

Infolge der zu erwartenden Mietsteigerungen von ca. 37 DM pro 
Wohnung und Monat werden den Trägern der Sozialhilfe im Jahr 
1995 Mehrkosten in Höhe von schätzungsweise 30 Mio. DM ent-
stehen. 

Beim Wohngeld werden die Rechtsänderungen zu Mehraufwen-

dungen von insgesamt 126 Mio. DM führen, die je zur Hälfte vom 
Bund und den im Beitrittsgebiet betroffenen Ländern zu tragen 
sind. Von den Mehraufwendungen sind 40 Mio. DM auf die höhe-
re Mietbelastung und 86 Mio. DM auf die Änderung des Wohn-
geldsondergesetzes zurückzuführen. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Überleitung preisgebundenen Wohnraums 
im Beitrittsgebiet in das allgemeine Miethöherecht (Mietenüberleitungsgesetz) 

Vom... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Gesetzes zur Regelung 
der Miethöhe 

Das Gesetz zur Regelung der Miethöhe vom 18. De-
zember 1974 (BGBl. I S. 3603, 3604), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 1993 
(BGBl. I S. 1257), wird wie folgt geändert: 

1. § 11 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 11 

(1) In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet sind die § § 1 bis 10a auf Wohn-
raum anzuwenden, der nicht mit Mitteln aus öf-
fentlichen Haushalten gefördert wurde und seit 
dem 3. Oktober 1990 

1. in neu errichteten Gebäuden fertiggestellt wur-
de oder 

2. aus Räumen wiederhergestellt wurde, die auf 
Dauer zu Wohnzwecken nicht mehr benutzbar 
waren, oder aus Räumen geschaffen wurde, die 
nach ihrer baulichen Anlage und Ausstattung 
anderen als Wohnzwecken dienten. 

Bei der Vermietung dieses Wohnraums sind Preis-
vorschriften nicht anzuwenden. § § 1 bis 10 a sind 
auch auf Wohnraum anzuwenden, dessen Errich-
tung mit Mitteln der vereinbarten Förderung im 
Sinne des § 88d des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes gefördert wurde. 

(2) Auf anderen als den in Absatz 1 bezeichne-
ten Wohnraum in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet sind die §§ 1 bis 10 a 
ab... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens] anzu-
wenden, soweit sich aus den § § 12 bis 17 nichts 
anderes ergibt." 

2. Nach § 11 werden folgende §§ 12 bis 17 angefügt: 

„ § 12 

(1) Abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 kann 
bis zum 31. Dezember 1997 die Zustimmung zu ei-
ner Erhöhung des bislang ohne Erhöhungen nach 
Modernisierung oder Instandsetzungsvereinba-
rung geschuldeten Mietzinses um 20 vom Hundert  

verlangt werden, wenn an dem Gebäude minde-
stens drei der fünf folgenden Bestandteile keine 
erheblichen Schäden aufweisen: 

1. Dach, 

2. Fenster, 

3. Außenwände, 

4. Hausflure oder Treppenräume oder 

5. Elektro-, Gas- oder Wasser- und Sanitärinstal-
lationen. 

Der Erhöhungssatz ermäßigt sich um 5 vom Hun-
dert bei Wohnraum, der nicht mit einer Zentral-
heizung und einem Bad ausgestattet ist. 

(2) Von dem in Absatz 1 genannten Erhöhungs-
satz können 5 vom Hundert erst ab 1. Januar 1997 
verlangt werden. 

(3) Die Erhöhung darf jeweils weitere 5 vom 
Hundert betragen bei 

1. Wohnraum in einem Einfamilienhaus, 

2. Wohnraum, der im komplexen Wohnungsbau 
geplant war und der nach dem 30. Juni 1990 fer-
tiggestellt worden ist, sofern seine Ausstattung 
über den im komplexen Wohnungsbau üblichen 
Standard erheblich hinausgeht. 

(4) Bei der Anwendung des § 2 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 bleiben Mieterhöhungen nach der Ersten 
und nach § § 1, 2 und 4 der Zweiten Grundmieten-
verordnung außer Betracht. 

(5) Der Mieter kann die Zustimmung zu dem 
Erhöhungsverlangen verweigern, wenn der ver-
langte Mietzins die üblichen Entgelte übersteigt, 
die in der Gemeinde oder in vergleichbaren Ge-
meinden für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, 
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage seit dem .. . 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens] vereinbart 
werden. Dann schuldet er die Zustimmung zu ei-
ner Erhöhung bis zur Höhe der in Satz 1 bezeich-
neten Entgelte, höchstens jedoch bis zu der sich 
aus den Absätzen 1 bis 4 ergebenden Höhe. 

(6) Abweichend von § 2 Abs. 2 und 3 Satz 1 so-
wie Abs. 4 gilt: 

1. Der Anspruch ist gegenüber dem Mieter schrift-
lich geltend zu machen und zu erläutern. 

2. Stimmt der Mieter dem Erhöhungsverlangen 
nicht bis zum Ablauf des Kalendermonats zu, 
der auf den Zugang des Verlangens folgt, so 
kann der Vermieter bis zum Ablauf von wei- 
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teren zwei Monaten auf Erteilung der Zustim-
mung klagen. 

3. Ist die Zustimmung erteilt, so schuldet der Mie-
ter den erhöhten Mietzins von dem Beginn des 
zweiten Kalendermonats ab, der auf den Zu-
gang des Erhöhungsverlangens folgt. 

(7) Abweichend von § 2 Abs. 5 Satz 2 dürfen bei 
der Erstellung eines Mietspiegels, der nicht über 
den 30. Juni 1999 hinaus gilt, auch die nach den 
Absätzen 1 bis 4 zulässigen Entgelte zugrunde ge-
legt werden. 

§ 13 

(1) Bei der Anwendung des § 3 auf Wohnraum im 
Sinne des § 11 Abs. 2 dürfen Mieterhöhungen, die 
bis zum 31. Dezember 1997 erklärt werden, insge-
samt drei Deutsche Mark je Quadratmeter Wohn-
fläche monatlich nicht übersteigen, es sei denn, der 
Mieter stimmt im Rahmen einer Vereinbarung nach 
§ 17 einer weitergehenden Mieterhöhung zu. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, 

1. soweit der Vermieter bauliche Änderungen auf 
Grund von Umständen durchgeführt hat, die oder 
deren Umfang er nicht zu vertreten hat, oder 

2. wenn mit der baulichen Maßnahme vor dem 1. Juli 
1995 begonnen worden ist. 

§ 14 

(1) Betriebskosten im Sinne des § 27 der Zweiten 
Berechnungsverordnung dürfen bei Mietverhältnis-
sen auf Grund von Verträgen, die vor dem ... [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens des Gesetzes] abge-
schlossen worden sind, auch nach diesem Zeitpunkt 
bis zum 31. Dezember 1997 auf die Mieter umgelegt 
und hierfür Vorauszahlungen in angemessener Höhe 
verlangt werden. Sind bis zu diesem Zeitpunkt Be-
triebskosten umgelegt oder angemessene Voraus-
zahlungen verlangt worden, so gilt dies als vertrag-
lich vereinbart. 

(2) Betriebskosten, die auf Zeiträume vor dem ... 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens] entfallen, sind 
nach den bisherigen Vorschriften abzurechnen. Spä-
ter angefallene Betriebskosten aus einem Abrech-
nungszeitraum, der vor dem ... [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens] begonnen hat, können nach den 
bisherigen Vorschriften abgerechnet werden. 

§ 15 

Auf Erhöhungen der Kapitalkosten für Altverbind-
lichkeiten im Sinne des § 3 des Altschuldenhilfege-
setzes ist § 5 nicht anzuwenden. 

§ 16 

(1) Bis zum 31. Dezember 1997 kann der Vermieter 
eine Erhöhung des Mietzinses entsprechend § 2 der 
Zweiten Grundmietenverordnung um 0,30 Deutsche 
Mark je Quadratmeter Wohnfläche monatlich für je-

den Bestandteil im Sinne des § 12 Abs. 1 zum Ersten 
des auf die Erklärung folgenden übernächsten Mo-
nats verlangen, wenn an dem Bestandteil erhebliche 
Schäden nicht vorhanden sind und dafür eine Erhö-
hung bisher nicht vorgenommen wurde. 

(2) Vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens] getroffene Vereinbarungen über Mieterhöhun-
gen nach Instandsetzung im Sinne des § 3 der Zwei-
ten Grundmietenverordnung bleiben wirksam. 

§ 17 

§ 10 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, daß Vereinbarun-
gen, die zum Nachteil des Mieters von den Vorschrif-
ten der §§ 1 bis 9, 10 Abs. 2, §§ 10 a bis 16 abweichen, 
unwirksam sind, es sei denn, daß der Mieter wäh-
rend des Bestehens des Mietverhältnisses einer Miet-
erhöhung um einen bestimmten Betrag zugestimmt 
hat." 

Artikel 2 

Angemessenheit von Entgelten 

Nicht unangemessen hoch im Sinne des § 5 des 
Wirtschaftsstrafgesetzes sind Entgelte für Wohnraum 
im Sinne des § 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung 
der Miethöhe, die bis zum 31. Dezember 1997 

1. nach § 3 oder § 13 des Gesetzes zur Regelung der 
Miethöhe geändert, nach § 13 in Verbindung mit 
§ 17 des Gesetzes zur Regelung der Miethöhe ver-
einbart oder bei der Wiedervermietung in dieser 
Höhe vereinbart worden sind oder 

2. 20 vom Hundert der nach §§ 12, 16 oder § 17 des 
Gesetzes zur Regelung der Miethöhe erhöhten 
Mieten nicht übersteigen. 

Artikel 3 

Änderung 
des Schuldrechtsanpassungsgesetzes 

In § 35 Satz 2 des Schuldrechtsanpassungsgesetzes 
vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2538) wird die 
Verweisung „§ 11 Abs. 2 bis 7" durch die Verweisung 
„ § 11 Abs. 2" ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung 
des Wohngeldsondergesetzes 

Das Wohngeldsondergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Dezember 1992 (BGBl. I 
S. 2406), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
9. November 1994 (BGBl. I S. 3419), wird wie folgt 
geändert: 
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1. Folgender neuer § 11 b wird eingefügt: 

„ § 11 b 

Freibetrag bei der Überleitung 
ins Vergleichsmietensystem 

Von dem nach §§ 8 bis 11 a ermittelten monat-
lichen Einkommen wird im Fall einer Erhöhung 
der Miete nach dem 30. Juni 1995 bei der Berech-
nung eines Mietzuschusses vor Anwendung der 
Anlagen 1 bis 5 bei Alleinstehenden ein Freibetrag 
von 75 Deutsche Mark abgesetzt, wenn das mo-
natliche Einkommen 1 000 Deutsche Mark nicht 
übersteigt. Für das zweite und jedes weitere Fa-
milienmitglied erhöhen sich der Freibetrag um 
25 Deutsche Mark und die Einkommensgrenze 
um 400 Deutsche Mark. Bei Überschreitung der in 
den Sätzen 1 und 2 bestimmten Einkommensgren-
zen wird der Freibetrag für jeweils volle 100 Deut-
sche Mark der Überschreitung um 25 Deutsche 
Mark gekürzt." 

Bonn, den 14. März 1995 

Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 

Dr. Hermann Otto Solms und Fraktion 

2. In § 18 Abs. 1 Nr. 2 werden nach den Wörtern „vom 
Hundert" die Wörter „oder um mindestens 30 Deut-
sche Mark" eingefügt. 

Artikel 5 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
von Vorschriften 

(1) Artikel 1 bis 3 treten am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft 

1. die Erste Grundmietenverordnung vom 17. Juni 
1991 (BGBl. I S. 1269), 

2. die Zweite Grundmietenverordnung vom 27. Juli 
1992 (BGBl. I S. 1416), 

3. die Betriebskosten-Umlageverordnung vom 17. Ju-
ni 1991 (BGBl. I S. 1270), zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1415). 

(2) Artikel 4 tritt am 1. Juli 1995 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. Lage nach dem Einigungsvertrag 

Nahezu der gesamte Mietwohnungsbestand in der 
DDR war bei deren Beitritt zur Bundesrepublik 
Deutschland preisgebunden. Für den älteren Woh-
nungsbestand führte die Preisbindung durch die 
Preisanordnung Nr. 415 - Anordnung über die Forde-
rung und Gewährung preisrechtlich zulässiger Preise 
- vom 6. Mai 1955 (GBl. I Nr. 39 S. 330) dazu, daß die 
Miethöhe großenteils durch reichsrechtliche Preis-
vorschriften bestimmt wurde, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg verlängert worden waren. Die Mieten 
waren auf diese Weise praktisch auf dem Stand der 
Vorkriegszeit eingefroren. 

Dementsprechend lagen die Mieten zur Zeit des Bei-
tritts im älteren Wohnungsbestand in der Größenord-
nung von 0,50 bis 1 DM je qm Wohnfläche. Für die 
später errichteten Wohnungen bestimmte die Verord-
nung vom 19. November 1981 (GBl. I Nr. 34 S. 389) 
Miethöhen von 0,80 bis 0,90 DM je qm, für Ost-Berlin 
von 1 bis 1,25 DM je qm zuzüglich 0,40 DM für 
Zentralheizung. 

Die niedrigen preisgebundenen Mieten machten in 
der Zeit unmittelbar vor dem Beitritt lediglich etwa 
2 bis 4 Prozent der Ausgaben eines Arbeiter- und An-
gestelltenhaushaltes aus (Gunnar Winkler [Hrsg.], 
Sozialreport DDR 1990, S. 170). 

Durch die niedrigen Mieten wurden aber Jahr für 
Jahr steigende Subventionen des Staates erforder-
lich. So wurden im Jahre 1988 etwa 16 Mrd. Mark 
aus dem Staatshaushalt für das Wohnungswesen ein-
schließlich der Zuwendungen zur Aufrechterhaltung 
der niedrigen Mieten bereitgestellt. Gegenüber 1970 
bedeutete dies eine Steigerung annähernd auf das 
Achtfache. Zwei Drittel der Bewirtschaftungskosten 
für den Wohnungsbau wurden aus dem Staatshaus-
halt gedeckt (Winkler a. a. O. S. 171). 

Die genannten Preisverordnungen wurden durch die 
Verordnung über die Aufhebung bzw. Beibehaltung 
von Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Preise 
vom 25. Juni 1990 (GBl. I Nr. 37 S. 472) und später 
durch Anlage II zum Einigungsvertrag mit der Maß-
gabe aufrechterhalten, daß die Preisvorschriften hin-
sichtlich der Wohnraummieten am 31. Dezember 
1991 außer Kraft treten sollten. 

An die dadurch geschaffene Rechtslage knüpft § 11 
Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der Miethöhe 
(Miethöhegesetz - MHG) i. d. F. des Einigungsvertra-
ges an, indem er „für Wohnraum, dessen höchstzu-
lässiger Mietzins sich bei Wirksamwerden des Bei-
tritts aus Rechtsvorschriften ergibt", die allgemeinen 
Möglichkeiten der Mieterhöhung nach § § 2, 4 und 5 
MHG ausschließt. Nur Mieterhöhungen aufgrund 

von Modernisierungen nach § 3 MHG sind für diesen 
Wohnraum zulässig. § 11 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MHG 
ermächtigt jedoch die Bundesregierung, „durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. den höchstzulässigen Mietzins unter Berücksich-
tigung der Einkommensentwicklung schrittweise 
mit dem Ziel zu erhöhen, die in § 2 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 bezeichnete Miete zuzulassen. Dabei sind 
Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage 
des Wohnraums zu berücksichtigen; 

2. zu bestimmen, daß die Betriebskosten oder Teile 
davon nach § 4 anteilig auf die Mieter umgelegt 
werden dürfen". 

In den Erläuterungen zu den Anlagen zum Eini-
gungsvertrag wird in diesem Zusammenhang aus-
geführt: „Ziel muß es sein, diese Mieten in das auch 
im übrigen Bundesgebiet geltende Vergleichsmie-
tenprinzip zu überführen . . ." (Drucksache 11/7817 
S. 174 zu Abschnitt II Nr. 7). 

II. Mietenreform nach der deutschen Einigung 

1. Die Erste Grundmietenverordnung (1. GrundMV) 
und die Betriebskosten-Umlageverordnung (Betr-
KostUV), beide vom 17. Juni 1991 (BGBl. I S. 1269, 
1270), bilden die Ausgangslage für die Überlei-
tung in das Vergleichsmietensystem. 

Durch die 1. GrundMV wurde der höchstzulässige 
Mietzins, der sich für Wohnraum im Beitrittsgebiet 
am 2. Oktober 1990 aus Rechtsvorschriften der 
DDR ergab, zum 1. Oktober 1991 um durchschnitt-
lich 1 DM je qm Wohnfläche monatlich erhöht. 
Wohnwert und Ausstattungsmerkmale der Woh-
nung wurden dabei mit Zu- und Abschlägen be-
rücksichtigt: Zuschläge von jeweils 0,15 DM konn-
ten bei Wohnungen, die am 2. Oktober 1990 mit 
Bad oder Zentralheizung ausgestattet waren, sowie 
bei Wohnungen in Gemeinden mit mehr als 100 000 
Einwohnern geltend gemacht werden. Abschläge 
in Höhe von je 0,15 DM je qm Wohnfläche galten 
für Wohnungen mit Außen-WC sowie für Wohnun-
gen, die nicht in sich abgeschlossen waren. 

2. Die BetrKostUV ermöglichte es den Vermietern, 
gleichzeitig mit der Mieterhöhung nach der 
1. GrundMV für alle nach früherem DDR-Recht 
preisgebundenen Wohnungen die Betriebskosten 
umzulegen und Vorauszahlungen darauf zu erhe-
ben. Die Verordnung legte dabei den Begriff der 
Betriebskosten zugrunde, der sich im Miet- und 
Wohnungsrecht der alten Länder entwickelt hatte, 
und führte damit auf dem Gebiet der Betriebs-
kosten praktisch zur Rechtseinheit. 

3. Aufgrund der gestiegenen Mietereinkommen 
konnte zum 1. Januar 1993 mit der Zweiten 
Grundmietenverordnung (2. GrundMV) vom 
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27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1416) ein weiterer Anpas-
sungsschritt in Richtung auf das Vergleichsmieten-
system vollzogen werden. 

Die Anhebung der Mieten nach der 2. GrundMV 
erfolgte dabei differenziert nach der Ausstattung 
und dem Instandhaltungszustand der Wohnungen. 
Unabhängig vom Zustand der Wohnung erhöhte 
sich die Grundmiete im Regelfall um 1,20 DM 
je qm Wohnfläche monatlich. Dieser Grundbetrag 
verringerte sich für Wohnungen, die am 2. Oktober 
1990 nicht mit einem Bad ausgestattet waren, um 
0,30 DM sowie für Wohnungen, die bis zum Beitritt 
nicht mit einem Innen-WC ausgestattet waren, um 
weitere 0,15 DM. Zuschläge zum Grundbetrag in 
Höhe von 0,30 DM waren für Wohnraum in Ein-
familienhäusern in Gemeinden mit mehr als 20 000 
Einwohnern vorgesehen. 

Abhängig vom Zustand der Gebäude wurden zu-
sätzlich ab 1. Januar 1993 und 1. Januar 1994 Er-
höhungsbeträge in Höhe von insgesamt 1,50 DM 
je qm zugelassen für Gebäude, deren Dach, Fen-
ster, Außenwände, Hausflure, Treppenräume oder 
Installationen keine erheblichen Schäden aufwie-
sen. Drei dieser sog. Beschaffenheitszuschläge in 
Höhe von jeweils 0,30 DM konnten zum 1. Januar 
1993 und zwei zum 1. Januar 1994 geltend ge-
macht werden. Mit dieser Regelung wurde die 
Instandhaltungsleistung des Vermieters honoriert 
und gleichzeitig ein Anreiz geschaffen, unterblie-
bene Instandsetzungen nachzuholen. Ergänzend 
dazu und zu den Mieterhöhungen aufgrund von 
Modernisierungen (§ 3 MHG) wurde die Vereinba-
rung freiwilliger Mieterhöhungen nach Instand-
setzung zugelassen (§ 3 der 2. GrundMV). 

III. Mieten- und Einkommensentwicklung 
seit der deutschen Einigung 

1. Die geringe Qualität vieler Wohnungen in den 
neuen Ländern ist vor allem darauf zurückzufüh-
ren, daß die Mieten in der Vergangenheit für eine 
ordnungsgemäße Instandhaltung und Modernisie-
rung des Wohnungsbestandes nicht ausreichten. 
Eine dem West-Standard vergleichbare Wohnqua-
lität kann nur auf der Grundlage kostendeckender 
und wohnwertgerechter Mieten erreicht werden. 
Deshalb hat die Bundesregierung von der Ermäch-
tigung in § 11 Abs. 3 MHG Gebrauch gemacht 
(vgl. im einzelnen oben II). Infolge der 1. GrundMV 
sind die Grundmieten zum 1. Oktober 1991 um ca. 
1 DM auf 2 DM angestiegen. Damit erhöhten sich 
die Wohnkosten um durchschnittlich 62 DM mo-
natlich je Wohnung. Bei den Vermietern führte die 
Erhöhung der höchstzulässigen Grundmiete zu ei-
ner Liquiditätsverbesserung von rund 3 Mrd. DM 
jährlich. 

Durch die BetrKostUV ergaben sich Mietsteige-
rungen von ca. 3 DM, so daß von der gesamten 
Mietsteigerung in Höhe von ca. 4 DM etwa 3 DM 
auf die Betriebskosten entfielen. Die Umlage der 
tatsächlich anfallenden Betriebskosten der Woh-
nung auf die Mieter entlastete die Vermieter zu-
sätzlich in erheblichem Umfang. 

Aufgrund der geringen Anhebung der Grund-
miete war insbesondere zur Finanzierung von In-
standhaltungsinvestitionen ein weiterer Mietanhe-
bungsschritt notwendig. Infolge der 2. GrundMV 
sind die Grundmieten zum 1. Januar 1993 um 
ca. 2 DM und zum 1. Januar 1994 noch einmal um 
ca. 0,50 DM angestiegen. Die Warmmieten betra-
gen gegenwärtig einschließlich der Modernisie-
rungsumlagen im Gesamtdurchschnitt der Woh-
nungen 8 bis 8,50 DM je qm und Monat. 

Mit den Grundmietenverordnungen, staatlichen 
Bewirtschaftungshilfen und Förderprogrammen 
sowie dem Altschuldenhilfegesetz wurde nicht nur 
die Existenz der Wohnungsunternehmen und des 
privaten Mietwohnungsbestandes gesichert, son-
dern wurden auch die für eine umfangreiche 
Investitionstätigkeit notwendigen Finanzierungs-
spielräume geschaffen. 

2. Auch bei diesem Mietenniveau kann der vorhan-
dene Instandsetzungsrückstau noch nicht in vol-
lem Umfange beseitigt werden. Dazu kommt, 
daß den Wohnungsunternehmen aufgrund der ab 
1. Juli 1995 fälligen Zinsen für die noch verbliebe-
nen Altschulden Liquidität entzogen wird. 

Aber nicht nur um den Grad der Kostendeckung 
zu verbessern, sondern auch für die Herausbil-
dung wohnwertgerechter Mieten ist der Übergang 
in das Vergleichsmietensystem notwendig. 

3. Der Anstieg der Mieten in den neuen Ländern war 
begleitet von hohen Einkommenszuwächsen. So 
stiegen die verfügbaren Einkommen im Zeitraum 
Februar 1992 bis Juli 1994 von durchschnittlich 
1 912 DM auf 2 651 DM, d. h. um 38,7 Prozent. Der 
Preisanstieg einschließlich Mietsteigerung betrug 
zum gleichen Zeitraum 13,8 Prozent, so daß sich 
ein Zuwachs der Realeinkommen von ca. 22 Pro-
zent ergab. Die günstige Einkommensentwicklung 
erstreckte sich auch auf die Bezieher von Sozial-
einkommen, wie z. B. Rentner- und Arbeitslosen-
haushalte. 

Die Warmmietenbelastung aller Haushalte, d. h. 
der für die Miete einschließlich kalter Neben-
kosten und Heizkosten aufzubringende Anteil des 
verfügbaren Einkommens, ist infolge der positiven 
Einkommensentwicklung trotz erheblicher Miet-
steigerungen im Zeitraum Februar 1992 bis Mitte 
1994 nur vergleichsweise geringfügig von gut 
17 Prozent auf 20 Prozent angestiegen. Die Warm-
mietenbelastung in den alten Ländern liegt bei ca. 
25 Prozent. 

Für die Finanzierung der ab 1. Juli 1995 eintreten-
den Mietsteigerungen werden zusätzlich zu den 
bis Mitte 1994 eingetretenen Einkommenssteige-
rungen weitere Einkommenszuwächse zur Verfü-
gung stehen (vgl. nachstehend IV. 2). 

IV. Eckwerte für einen Übergang 
in das Vergleichsmietensystem 

Bei der Einigung über den Inhalt der 2. GrundMV 
haben die ostdeutschen Bauminister und der Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau im sogenannten „Magdeburger Kompromiß" am 
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27. Juni 1992 zur Einführung des Vergleichsmie-
tensystems beschlossen: „Die Wohnungsbauminister 
stimmen darin überein, daß durch den heute getroffe-
nen Kompromiß eine Regelung getroffen wurde, die 
ab Mitte 1995 den Übergang in das Vergleichsmie-
tensystem ermöglicht und bis dahin weitere Miet-
erhöhungs-Verordnungen entbehrlich sind". 

Daneben ist von Bedeutung, daß die Zinshilfe für die 
Altschulden der Wohnungsunternehmen zum 1. Juli 
1995 endet mit der Folge, daß für die überwiegende 
Zahl der Wohnungen von Wohnungsunternehmen 
und Wohnungsgenossenschaften der neuen Bundes-
länder von diesem Zeitpunkt an eine Zinsbelastung 
von ca. 1 DM pro qm Wohnfläche monatlich anfällt, 
die die Investitionsmöglichkeiten der Wohnungsun-
ternehmen erheblich beeinträchtigt, wenn nicht zu-
mindest ein teilweiser Ausgleich durch - wohnwert

-

abhängige - Mieterhöhungen ermöglicht wird. 

1. Besondere Übergangsregelung 

Im Vergleichsmietensystem bilden sich ortsübliche 
Vergleichsmieten im wesentlichen aus den zwischen 
Mietern und Vermietern grundsätzlich frei vereinbar-
ten Mieten. Der Übergang in das Vergleichsmieten

-

system in den neuen Ländern wird dadurch er-
schwert, daß Mieten, die keiner Preisbindung unter-
liegen, nur für Neubauten (Fertigstellung ab 3. Okto-
ber 1990) und ihnen gleichgestellte, durch umfas-
sende Rekonstruktion nicht bewohnbaren Wohn-
raums neu entstandene Wohnungen vorhanden sind. 
Dieses nach Art und Anzahl beschränkte Segment 
umfaßt nicht einmal 4 Prozent des Wohnungsbestan-
des. Für die Masse des preisgebundenen Wohnungs-
bestandes fehlt es dagegen an Vergleichsmieten. 

Als Ersatz für ortsübliche Vergleichsmieten, die sich 
auf der Basis frei vereinbarter Mieten bilden, kom-
men weder langfristig reglementierte Mietanpassun-
gen nach Art der Grundmietenverordnungen in Be-
tracht noch die Übertragung westdeutscher Ver-
gleichsmietenstrukturen auf die - ganz anders struk-
turierten - ostdeutschen Wohnungsbestände. Die 
letztgenannte Möglichkeit setzt im übrigen empiri-
sche Erhebungen und die Entwicklung von Anpas-
sungsmodellen voraus, was einen längeren Zeitraum 
in Anspruch nehmen würde. 

Dies alles macht eine besondere Übergangsregelung 
notwendig, die möglichst viele Elemente vorn Ver-
gleichsmietensystem übernimmt, aber die noch feh-
lenden Vergleichsmieten durch einen differenzierten 
wohnwertorientierten Einstieg ersetzt. 

2. Berücksichtigung der Einkommensentwicklung 

Wie bereits unter III ausgeführt, sind die verfügbaren 
Haushaltseinkommen von 1992 bis 1994 im Durch-
schnitt um 38,7 Prozent gestiegen. Abzüglich des 
Preisanstiegs einschließlich Mietsteigerungen von 
13,8 Prozent ergab sich somit ein Zuwachs der Real-
einkommen von ca. 22 Prozent. 

Dem entspricht es, daß die Belastung des verfügba-
ren Einkommens der Mieterhaushalte durch die 
Warmmiete trotz der Mietsteigerungen von 1992 bis 
1994 nur geringfügig von gut 17 Prozent auf 20 Pro-
zent angestiegen ist. 

Ausgehend von einem - auch vom Sachverstän-
digenrat erwarteten - weiteren Anstieg der Ein-
kommen bis Ende 1995 nominal um ca. 10 Prozent 
werden den Mietern real etwa 5 Prozent oder ca. 
140 DM zusätzlich zur Verfügung stehen. 

Die durchschnittliche Belastung der Mieterhaushalte 
durch die Warmmiete wird infolge der Einkommens-
verbesserungen nur geringfügig steigen. 

3. Wohngeld 

Seit Inkrafttreten am 1. Oktober 1991 ist es die Auf-
gabe des Wohngeldsondergesetzes, die mit der 
mehrstufigen Mietenreform in den neuen Ländern 
verbundenen Mietsteigerungen für einkommens-
schwächere Haushalte sozial abzufedern und da-
durch den Gegebenheiten in den neuen Ländern in 
besonderer Weise Rechnung zu tragen. Diese Aufga-
be stellt sich auch für die vorgesehene Überleitung 
bisher preisgebunder Mieten in das Vergleichsmie-
tensystem des Miethöhegesetzes (MHG). 

Dafür sind folgende Änderungen des Wohngeldson-
dergesetzes erforderlich: 

a) Für die von Mieterhöhungen im zweiten Halbjahr 
1995 betroffenen, besonders einkommensschwa-
chen Haushalte wird ein degressiv gestaffelter 
Einkommensfreibetrag vorgesehen. Dieser Freibe-
trag liegt für Alleinstehende bei 900 DM im Jahr, 
entsprechend 75 DM im Monat. Für jedes weitere 
Familienmitglied wird ein Freibetrag von 300 DM 
im Jahr oder 25 DM im Monat abgesetzt. Der Frei-
betrag wird in voller Höhe dann berücksichtigt, 
wenn bei Alleinstehenden das monatliche Ein-
kommen 1 000 DM nicht übersteigt; für jedes wei-
tere Familienmitglied steigt diese Einkommens-
grenze um 400 DM, der Freibetrag entsprechend 
um 25 DM im Monat. Werden die genannten Ein-
kommensgrenzen überschritten, wird der Freibe-
trag für jeweils volle 100 DM der Überschreitung 
um 25 DM gekürzt. 

b) Im Falle spürbarer Mieterhöhungen soll auch bei 
allen Haushalten, die bereits Wohngeld beziehen, 
eine Überprüfung und ggf. Anpassung des Wohn-
geldes ermöglicht werden. Bei Wohngeldanträ-
gen, die aus Anlaß der Mieterhöhung erstmals ge-
stellt werden, oder bei Wiederholungsanträgen 
nach Ablauf eines Bewilligungszeitraums ist bei 
der Wohngeldberechnung von der erhöhten Miete 
auszugehen. Demgegenüber ist bei den Haushal-
ten, die bereits Wohngeld beziehen, ein Antrag 
auf Neuberechnung nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 des 
Wohngeldsondergesetzes (WoGSoG) bisher nur 
dann zulässig, wenn die zu berücksichtigende 
Bruttokaltmiete (Miete einschließlich Nebenko-
sten ohne Wärme- und Warmwasserkosten) um 
mehr als 15 Prozent steigt. Da dieser Steigerungs-
betrag in vielen Fällen der nach dem Entwurf des 
neuen § 12 MHG zulässigen Anhebungen der 
Nettokaltmiete (Miete ohne Nebenkosten) nicht 
überschritten werden dürfte, soll § 18 Abs. 1 Nr. 2 
WoGSoG in der Weise ergänzt werden, daß grund-
sätzlich immer auch dann, wenn die Miete um 
mindestens 30 DM erhöht wird, auf Antrag eine 
Neuberechnung des Wohngeldes zulässig ist. 
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4. Erhöhungen im laufenden Mietverhältnis 

Bei Wohnungen in Gebäuden mit schlechtem Bauzu-
stand ist in der Regel ein dem Markt mutmaßlich ent-
sprechendes Mietenniveau bereits durch die Grund-
mietenverordnungen erreicht. Eine weitere Erhö-
hung der Grundmiete soll daher nur zulässig sein, 
wenn in dem Gebäude mindestens drei Merkmale 
für Beschaffenheitszuschläge nach der 2. GrundMV 
erfüllt sind. Für diese Wohnungen soll bei guter Aus-
stattung eine Erhöhung von 20 Prozent auf die 
Grundmiete ohne Modernisierungszuschläge zu-
lässig sein (neuer § 12 Abs. 1 MHG), 15 Prozent der 
Erhöhung können ab 1. Juli 1995, weitere 5 Prozent 
ab 1. Januar 1997 verlangt werden. 

Für Wohnungen, die nicht zugleich mit Zentralhei-
zung und Bad ausgestattet sind, entspricht es dem 
niedrigeren Wohnwert, die Erhöhung jeweils um 
5 Prozent abzusenken. 

Andererseits erscheint ein Zuschlag von 5 Prozent für 
Einfamilienhäuser wegen deren besonderem Wohn-
wert - häufig verbunden mit einer Garten- oder 
sonstigen Grundstücksnutzung - angemessen, wie 
dies früher bereits in der 2. GrundMV geschehen ist. 
Das gleiche gilt für die sogenannten Wendewohnun-
gen mit Weststandard; also solchen, die im komple-
xen Wohnungsbau geplant waren und nach dem 
30. Juni 1990 fertiggestellt worden sind, sofern sie in 
ihrer Ausstattung Weststandard erreichen. 

Bei einem - in engen Teilbereichen schon heute auf-
tretenden - Überangebot an Wohnungen können 
diese pauschalen Erhöhungssätze zu einem Mietzins 
führen, der bei einer Neuvermietung nicht zu erzie-
len wäre. Deshalb soll der Mieter die Zustimmung 
zur Mieterhöhung verweigern dürfen, wenn das 
Niveau der während des Mietverhältnisses oder bei 
Neuabschluß vereinbarten Mieten unter der vom 
Vermieter verlangten Erhöhung liegt. 

Dieser Erhöhungsrahmen ermöglicht auf der anderen 
Seite die Deckung eines erheblichen Teils der am 
1. Juli 1995 eintretenden Zinsbelastung durch Alt-
schulden, ein Eckwert, der vor allem im Hinblick auf 
die ungeschmälerte Investitionstätigkeit der Woh-
nungsunternehmen von Bedeutung ist. 

5. Neuvertragsmieten 

Bei Neuvertragsmieten, aus denen und den nach 
Nummer 4 erhöhten Bestandsmieten sich künftig die 
ortsüblichen Vergleichsmieten entwickeln werden, 
kann bei der Wiedervermietung von Wohnraum nicht 
ein beliebig hoher Mietzins vereinbart werden. Nach 
§ 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes (WiStG) handelt viel-
mehr ordnungswidrig, wer unter den dort näher be-
stimmten Voraussetzungen einen Mietzins fordert, 
annimmt oder vereinbart, der mehr als 20 Prozent 
über den üblichen Entgelten für derartigen Wohn-
raum liegt. Durch eine gesonderte Regelung zu die-
ser Vorschrift werden einzelne Fälle für den bislang 
preisgebundenen Wohnraum im Beitrittsgebiet klar-
gestellt. 

Der Mieter kann in diesen Fällen die Zahlung des 
überhöhten Mietzinses verweigern und den über

-

höhten Teil des bereits von ihm bezahlten Mietzinses 
zurückfordern. 

6. Begrenzung des Modernisierungszuschlags 

Für Modernisierungen im Sinne des § 3 MHG soll 
eine Begrenzung bei 3 DM je qm Wohnfläche einge-
führt werden. Damit sollen die Mieter vor starken 
Mietbelastungen geschützt werden. 

Diese Begrenzung ermöglicht ohne Berücksichtigung 
staatlicher und sonstiger Modernisierungsbeihilfen 
einen Modernisierungsaufwand von ca. 20 000 DM 
je Wohnung in der durchschnittlichen Größe von 
62 qm. Wird staatliche Hilfe in Anspruch genommen, 
so kann sich dieser Betrag bis zu einer Größen-
ordnung von 25 000 bis 28 000 DM (KfW-Programm) 
erhöhen. 

Die Begrenzung gilt nicht, soweit der Vermieter bau-
liche Maßnahmen durchgeführt hat, die oder deren 
Umfang durch Rechtsvorschrift oder behördliche An-
ordnung veranlaßt worden sind. 

Weitergehende Vereinbarungen einer Mieterhöhung 
nach Modernisierung sind nach § 17 i. V. m. § 10 
Abs. 1 MHG zulässig. Bereits vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes begonnene Modernisierungsmaßnah-
men sind von der Begrenzung ausgenommen. 

7. Einseitige Mieterhöhung oder Zustimmungsprinzip 

Für die Mieterhöhung gilt grundsätzlich das Verfah-
ren nach dem MHG. Erteilt der Mieter die Zustim-
mung, so schuldet er den erhöhten Mietzins von Be-
ginn des dritten Kalendermonats an, der auf den Zu-
gang des Erhöhungsverlangens folgt. Stimmt der 
Mieter dem Erhöhungsverlangen bis zu diesem Zeit-
punkt nicht zu, z. B. weil die ortsübliche Neuver-
tragsmiete niedriger ist als die verlangte Erhöhung, 
so kann der Vermieter bis zum Ablauf von weiteren 
zwei Monaten auf Erteilung der Zustimmung klagen. 
In diesem Fall schuldet der Mieter die Zustimmung 
zu einer Erhöhung auf den Mietzins für vergleichba-
ren Wohnraum, in jedem Fall aber nach oben be-
grenzt durch das ursprüngliche Erhöhungsverlangen. 

8. Dauer der Übergangszeit 

Die Mieterhöhungen im laufenden Mietverhältnis in 
einer Größenordnung von 10 bis 20 Prozent berück-
sichtigen die Einkommensentwicklung bis Ende 
1995. Die Übergangszeit, in der die Mieten nur mit 
den Begrenzungen durch dieses Gesetz angehoben 
werden dürfen, soll bis Ende 1997 befristet werden. 
Am Ende dieser Zeit werden die Mieten in den 
neuen Bundesländern sich in einer Höhe bewegen 
und in einer Weise strukturiert sein, die einen nahtlo-
sen Anschluß des Vergleichsmietensystems zulassen. 
Durch die Kappungsgrenzen des § 2 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 MHG wird sprunghaften Mieterhöhungen vor-
gebeugt. 

Eine längere Frist würde dazu führen, daß sich dann 
die Wohnkostenbelastung in den neuen Bundeslän-
dern entgegen den wirtschaftlichen Erfordernissen 
von derjenigen in den alten Bundesländern entfer-
nen würde. 
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Im übrigen ist, wie das Bundesverfassungsgericht 
in seinem Beschluß vom 22. November 1994 betont 
hat, zu berücksichtigen, daß Mietpreisbindungen die 
freie Verfügung über das Eigentum und dessen Nut-
zung einschränken: „Preisrechtliche Vorschriften, die 
durch sozialpolitische Ziele legitimiert werden, sind 
verfassungsrechtlich dennoch nicht ausgeschlos-
sen ... Die Eigentumsgarantie gewährleistet nicht 
die einträglichste Nutzung des Eigentums. Gerade 
im Bereich der Wohnungsmiete verlangt die Sozial-
bindung aus Artikel 14 Abs. 2 Grundgesetz einen an-
gemessenen Ausgleich zwischen den Interessen von 
Vermietern und Mietern, den der Gesetzgeber vorzu-
nehmen hat (...). Dabei verfügt er angesichts des 
Umstandes, daß sich auf beiden Seiten grundrechtli-
che Positionen gegenüberstehen, über einen weiten 
Gestaltungsspielraum ... Die von Artikel 14 Abs. 1 
GG gezogenen Grenzen wären aber jedenfalls dann 
überschritten, wenn Mietpreisbindungen auf Dauer 
zu Verlusten für den Vermieter oder zur Substanzge-
fährdung der Mietsache führen würden" (Bundesver-
fassungsgericht, Beschluß des 1. Senats vom 22. No-
vember 1994, I BvR 351/91, S. 21). Im Hinblick auf 
diese Entscheidung soll die Übergangsfrist möglichst 
kurz gehalten werden. 

9. Einordnung der Übergangsregelungen 
in das Miethöhegesetz 

Die bisherigen Vorschriften zur Mietanpassung be-
finden sich im MHG bzw. in auf dieses Gesetz ge-
stützten Verordnungen. Um diesen Standort zu erhal-
ten, sollen durch das Mietenüberleitungsgesetz die 
erforderlichen Regelungen an das MHG angefügt 
werden. Es ist nicht erforderlich, ein eigenes neues 
Gesetz zu schaffen, das Sonderregelungen für das 
MHG enthält. 

Die einzelnen Vorschriften werden nach Ablauf der 
Übergangsfrist ohne erneute Gesetzgebung weitge-
hend gegenstandslos. Danach wird das Vergleichs-
mietensystem des MHG im ganzen Bundesgebiet zur 
Anwendung gelangen. 

V. Wirtschaftliche Auswirkungen 

Die Grundmieten werden in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1995 nach Maßgabe der einzelnen Woh-
nungstypen von gegenwärtig durchschnittlich rund 
5 DM auf etwa 5,60 DM bzw. 12 Prozent ansteigen. 
Dadurch ergeben sich im Durchschnitt zusätzliche 
Wohnkosten von ca. 37 DM pro Monat. Die Warm-
mieten werden nach der Mietanhebung Ende 1995 
mit ca. 9 DM gut 12 Prozent höher sein als Mitte 
1994. Angesichts von Einkommenssteigerungen in 
Höhe von durchschnittlich 10 Prozent ergibt sich 
also ein geringfügiger Anstieg der Wohnkostenbe-
lastung. Bei der Mietentwicklung wurden jedoch 
auch modernisierungsbedingte Mietsteigerungen 
berücksichtigt, so daß der Anstieg der Warmmieten-
belastung auch eine Verbesserung der Wohnqualität 
widerspiegelt. 

Mieter mit niedrigem Einkommen, die die mit den 
anstehenden Mieterhöhungen verbundene Mehrbe-
lastung aus eigener Kraft nicht tragen können, erhal-
ten Wohngeld, das durch das Vierte Gesetz zur Än

-

derung des Wohngeldsondergesetzes verbessert wer-
den soll. Die durchschnittliche Mietbelastung der 
Wohngeldempfänger lag Mitte 1994, bezogen auf die 
Bruttowarmmiete und abhängig von Ausstattung 
und Größe der Wohnung sowie der Haushaltsgröße, 
in einem Bereich von etwa 16 und 25 Prozent. Zu-
grunde gelegt wurden dabei Wohnflächen, die für 
Wohngeldempfänger im Beitrittsgebiet typisch sind. 
In den alten Bundesländern beträgt die entspre-
chende Durchschnittsbelastung ca. 30 Prozent. 

Die Belastung der Wohngeldempfänger durch die 
Warmmiete dürfte in den neuen Bundesländern nach 
den in der zweiten Hälfte des Jahres 1995 zu erwar-
tenden Mieterhöhungen im Durchschnitt um etwa 
2 Prozent des verfügbaren Einkommens ansteigen 
und damit weiterhin deutlich unter den Belastungen 
durch die Warmmiete in den alten Bundesländern 
liegen. 

Durch die höhere Mietbelastung infolge des Mieten-
überleitungsgesetzes entstehen den kommunalen 
Trägern der Sozialhilfe Mehraufwendungen durch 
die Übernahme der Unterkunftskosten im Rahmen 
der Hilfe zum Lebensunterhalt. Legt man zugrunde, 
daß es im Beitrittsgebiet im Jahre 1995 durchschnitt-
lich 0,3 Millionen Empfängerhaushalte von laufender 
Hilfe zum Lebensunterhalt geben wird, so wird dies 
Mehrkosten der Träger der Sozialhilfe von schät-
zungsweise 30 Mio. DM zur Folge haben. 

Beim Wohngeld werden die Rechtsänderungen im 
Jahre 1995 zu Mehrausgaben von 126 Mio. DM füh-
ren, die der Bund und die im Beitrittsgebiet betroffe-
nen Länder jeweils zur Hälfte zu tragen haben. 

Von den Mehrausgaben sind 40 Mio. DM auf die hö-
here Mietbelastung und 86 Mio. DM auf die Ände-
rung des Wohngeldsondergesetzes zurückzuführen. 

Die Bundesregierung beabsichtigt für das Jahr 1996 
im Zusammenhang mit der anstehenden Novellie-
rung des Wohngeldgesetzes eine Vereinheitlichung 
des Wohngeldrechts. Das Wohngeldsondergesetz soll 
bis zum Inkrafttreten dieser Wohngeldrechtsnovelle 
anwendbar bleiben. Seine Geltungsdauer wird ent-
sprechend verlängert werden. 

VI. Auswirkungen auf die Verbraucherpreise 

Infolge des Gesetzes werden die Mieten in laufenden 
Verträgen um durchschnittlich ca. 0,60 DM pro qm 
und Monat ansteigen. 

Daraus ergibt sich 1995 für das Verbraucherpreis-
niveau im Beitrittsgebiet ein Anstieg von ca. 1,4 Pro-
zent. Dazu kommen Mietsteigerungen infolge höhe-
rer Neuvertragsmieten und der Aufhebung der 
Kappungsgrenze für die umlagefähigen Heiz- und 
Warmwasserkosten. Aufgrund der geringen Fluktua-
tionsrate von ca. 4 Prozent pro Jahr haben allerdings 
die im Laufe eines Jahres vereinbarten Zuschläge bei 
Neuvermietung auf das Verbraucherpreisniveau nur 
ganz geringe Auswirkungen. Auch die Aufhebung 
der Kappungsgrenze für die umlagefähigen Heiz- 
und Warmwasserkosten fällt wegen der geringen 
Zahl der betroffenen Haushalte nur geringfügig ins 
Gewicht. Durch die zum 1. Januar 1997 mögliche An- 
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hebung der Mieten in laufenden Verträgen um 5 Pro-
zent wird das Verbraucherpreisniveau um schät-
zungsweise 0,6 Prozent ansteigen. 

VII. Gesetzgebungszuständigkeit 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt 
sich aus Artikel 74 Nr. 1 GG (Bürgerliches Recht, 
Strafrecht) und Artikel 74 Nr. 7 (öffentliche Fürsorge) 
und Nr. 18 GG (Wohnungswesen). 

Gemäß Artikel 104a Abs. 3 Satz 3 des Grundgesetzes 
ist die Zustimmung des Bundesrates wegen der Än-
derungen des Wohngeldsondergesetzes in Artikel 4 
erforderlich. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 11 MHG) 

Absatz 1 entspricht der bisherigen Regelung und 
stellt klar, daß auf Neubauwohnungen und auf wie-
derhergestellten, bisher unbenutzbaren Wohnraum 
das MHG ohne Abstriche anzuwenden ist, sofern 
dieser Wohnraum nicht mit Mitteln aus öffentlichen 
Haushalten gefördert wurde. Zusätzlich gelten die 
§§ 1 bis 10 a MHG ohne Einschränkungen auch für 
Wohnraum, dessen Errichtung im Wege der verein-
barten Förderung im Sinne von § 88d des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes (II. WoBauG) gefördert wurde. 

Absatz 2 regelt, daß der übrige Wohnraum im Bei-
trittsgebiet grundsätzlich auch den Vorschriften des 
MHG unterliegen soll; allerdings mit den durch das 
Fehlen einer ortsüblichen Vergleichsmiete bedingten 
und durch die erforderliche Rücksichtnahme auf die 
Einkommensentwicklung im Beitrittsgebiet gebote-
nen Sonderregeln der §§ 12 ff. Es wird prinzipiell der 
gesamte Wohnungsbestand aus der Zeit vor dem Bei-
tritt erfaßt. Der Wohnraum, für den die Sonderrege-
lungen gelten, wird nicht mehr dadurch bezeichnet, 
daß es sich um Wohnraum handelt, der früher Preis-
vorschriften unterlag. Prinzipiell war der gesamte 
Wohnraum in den neuen Bundesländern in diesem 
Sinne preisgebunden. Insoweit decken § 11 Abs. 2 
alter und neuer Fassung den gleichen Wohnraumbe-
stand ab. 

Ausgenommen von der Geltung des MHG bleiben 
die in § 10 Abs. 3 MI-IG benannten Wohnungen. § 11 
Abs. 2 verweist auf die §§ 1 bis 10 a MHG, also auch 
auf § 10 Abs. 3 MHG. § 10 Abs. 3 MHG wiederum 
nimmt die Vorschriften der §§ 1 bis 9 MHG für die in 
§ 10 Abs. 3 beschriebenen Sachverhalte aus. Da die 
§§ 12 bis 17 ihrerseits jeweils an die §§ 1 bis 9 an-
knüpfen, gelten auch diese Vorschriften nicht für den 
in § 10 Abs. 3 MHG genannten Wohnraum. 

Im Ergebnis bleibt damit Wohnraum, der mit Mit-
teln aus öffentlichen Haushalten gefördert worden 
ist, ausgenommen. Dies gilt für mit öffentlichen Mit-
teln geförderte Sozialwohnungen (§§ 1 ff. des Woh-
nungsbindungsgesetzes), mit Wohnungsfürsorgemit-
teln geförderte Neubauwohnungen im Sinne der 
§§ 87 a, 111 II. WoBauG und die mit Aufwendungs-
hilfen geförderten Neubauwohnungen im Sinne der 
§§ 88 bis 88 c II. WoBauG. Unberührt bleibt auch 

Wohnraum, der nur zu vorübergehendem Gebrauch 
vermietet ist; Wohnraum, der Teil der vom Vermieter 
selbst bewohnten Wohnung ist und den der Vermie-
ter ganz oder überwiegend mit Einrichtungsgegen-
ständen ausgestattet hat, sofern der Wohnraum nicht 
zum dauernden Gebrauch für eine Familie überlas-
sen ist, und Wohnraum, der Teil eines Studenten-
oder Jugendwohnheims ist. 

Zu Artikel 1 Nr. 2 

Zu § 12 MHG 

In § 12 wird das allgemeine Erhöhungsrecht im laufen-
den Vertrag geregelt. Die Voraussetzungen des § 2 
MHG, insbesondere die Jahresfrist der Nummer 1 des 
Absatzes 1 müssen eingehalten werden. Die gewählte 
Differenzierung dient der Annäherung der bestehen-
den preisgebundenen Mieten an sich unter Markt-
verhältnissen herausbildende Mietstrukturen. Die in 
dem Übergangszeitraum höchstzulässigen Mietanhe-
bungen sollen den Kostendeckungsgrad der Mieten 
verbessern und dazu beitragen, daß sich in den neuen 
Ländern eine stärker an den Wohnwerten orientierte 
Mietendifferenzierung ergibt. Wohnwertunterschiede 
sollten sich aus Gründen der Gerechtigkeit und zur 
Schaffung von Investitionsanreizen in Mietunterschie-
den niederschlagen. Deshalb enthält § 12 Abs. 1 bis 3 
nach Bauzustand und Ausstattung differenzierte Miet-
anhebungssätze. Mieten, die die Wohnwertvor-
stellungen der Mieter widerspiegeln, werden sich 
allerdings erst nach einer Reihe von Jahren nach 
Auslaufen der Übergangsregelung herausbilden. 

Zu Absatz 1 

Ausgangspunkt ist eine Erhöhung um 20 Prozent des 
bisherigen Mietzinses. Die Mietanhebung bezieht 
sich auf die Mieten ohne Erhöhung aufgrund von 
Modernisierungen und Instandsetzungsvereinbarun-
gen im Sinne von § 3 der 2. GrundMV, um Verzerrun-
gen des Mietniveaus durch weitere Zuschläge auf 
schon erhöhte Mieten zu vermeiden. Um zu vermei-
den, daß bei schlecht instand gehaltenen Wohnun-
gen die Miete erhöht wird, ist Voraussetzung für die-
se Erhöhung, daß mindestens drei der fünf Beschaf-
fenheitszuschläge nach § 2 der 2. GrundMV vom 
Vermieter verlangt werden dürfen. 

Der Spielraum für Mieterhöhungen reduziert sich um 
5 Prozent, wenn eines der in Satz 2 genannten Aus-
stattungsmerkmale fehlt. Die Reduzierung soll dem 
niedrigeren Wohnwert einer nicht mit Zentralheizung 
und Bad ausgestatteten Wohnung Rechnung tragen. 

Zu Absatz 2 

Von der Erhöhung nach Absatz 1 um insgesamt bis 
zu 20 Prozent können bis zu 15 Prozent ab 1. Juli 
1995, weitere 5 Prozent ab 1. Januar 1997 geltend ge-
macht werden. 

Zu Absatz 3 

Neben der in Absatz 2 vorgesehenen Absenkung 
des Erhöhungssatzes soll durch zwei zusätzliche Er-
höhungskriterien in Absatz 3 weiter differenziert 
werden. 
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Zu Nummer 1 

Ein von einem Haushalt genutztes Einfamilienhaus 
hat einen erheblich höheren Wohnwert als eine Miet-
wohnung im Mehrfamilienhaus, die in aller Regel 
keinen Garten hat und bei der durch das Zusammen-
leben von mehreren Parteien leicht Störungen auf-
treten können. Der höhere Wohnwert soll sich auch 
im Mietzins niederschlagen. 

Zu Nummer 2 

Ein Teil der noch im Rahmen des komplexen Woh-
nungsbaus begonnenen und zum 30. Juni 1990 noch 
im Bau befindlichen Wohnungen - die sog. ,, Wende-
wohnungen" - weisen bereits einen dem Weststan-
dard nahekommenden oder vergleichbaren Wohn-
wert auf. Außerdem ist mit den Wendewohnungen in 
der Regel eine höhere Zinslast verbunden, als sie Un-
ternehmen ohne Wendewohnungen tragen müssen. 
Deshalb ist ein Mietaufschlag für Wendewohnungen 
gerechtfertigt. Auf Wohnungen, die in den sozialen 
Wohnungsbau übernommen wurden, ist die Rege-
lung nicht anzuwenden. 

Zu Absatz 4 

Da die Nettokaltmieten in den neuen Bundesländern 
noch immer relativ gering und außerdem die Ein-
kommen stark angestiegen sind, ist es gerechtfertigt, 
Mieterhöhungen nach der 1. GrundMV und nach 
den §§ 1, 2 und 4 der 2. GrundMV bei der Kappungs-
grenze des § 2 Abs. 1 Nr. 3 MHG außer Betracht zu 
lassen. Hat der Mieter mit dem Vermieter allerdings 
eine freiwillige Mieterhöhung nach einer Instandset-
zung im Sinne von § 3 der 2. GrundMV getroffen, so 
soll dem Mieter diese freiwillige Mieterhöhung auf 
die Erhöhung nach den Absätzen i bis 3 angerechnet 
werden. 

Zu Absatz 5 

Da bei entspanntem Wohnungsmarkt der Fall eintre-
ten kann, daß die nach den Absätzen i bis 3 zulässi-
gen Mieten nicht erzielbar sind, soll der Mieter das 
Recht zur Verweigerung der Zustimmung haben, 
wenn die ortsübliche Vergleichsmiete für nach dem 
Inkrafttreten neu abgeschlossene Mietverhältnisse in 
der Gemeinde oder vergleichbaren Gemeinden im 
Beitrittsgebiet oder für vereinbarte Erhöhungen un-
ter dem vom Vermieter verlangten Mietzins liegt. Er 
muß dies auch im Rechtsstreit ggf. beweisen. Ergibt 
sich eine unter dem vom Vermieter verlangten Miet-
zins liegende Miete, soll der Vermieter nicht zur 
Durchführung eines neuen Mieterhöhungsverlan-
gens gezwungen sein, sondern vom Mieter die Zu-
stimmung zur Erhöhung auf den ortsüblichen Miet-
zins verlangen können. Dabei darf er aber nicht mehr 
verlangen, als ihm nach den Absätzen 1 bis 4 zu-
stünde. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 regelt das Verfahren. Der Vermieter muß 
die Mieterhöhung schriftlich erklären und die Vor-
aussetzungen der Absätze 1 bis 4 erläutern. Der Mie-
ter muß anders als nach der Grundmietenverordnung 
die Zustimmung erklären. Die Frist wird im Hin

-

blick auf den kurzen Zeitraum zwischen Inkrafttreten 
des Gesetzes und dem Wirksamwerden der ersten 
Mieterhöhung zum 1. Juli 1995 auf mindestens einen 
Kalendermonat verkürzt. 

Zu Absatz 7 

Um den Übergang in das Vergleichsmietensystem zu 
erleichtern, sind insbesondere nach dem Auslaufen 
der Übergangszeit Mietspiegel erforderlich, die nach 
den dann vorliegenden frei vereinbarten Vergleichs-
mieten aufzustellen sind. In diesen Mietspiegeln sol-
len für eine weitere Übergangszeit bis zum 30. Juni 
1999 auch die Entgelte nach den Absätzen i bis 4 be-
rücksichtigt werden dürfen, die wegen ihrer An-
knüpfung an die durch die 1. und 2. GrundMV noch 
preisgebundenen Mieten keine frei vereinbarten 
Mieten im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 2 sind. 

Zu § 13 MHG 

Durch § 13 werden Mieterhöhungen nach Moder-
nisierung auf 3 DM pro Quadratmeter begrenzt. Die 
Begrenzung der Modernisierungsumlage soll verhin-
dern, daß die Mieter zu stark belastet werden. Ande-
rerseits soll aber auch die Modernisierung nicht zu 
sehr beeinträchtigt werden. Die durchschnittliche 
Wohnungsgröße von 62 qm zugrunde gelegt, kann 
für jede Wohnung ein Modernisierungsaufwand von 
ca. 20 000 DM durch diese Regelung uneinge-
schränkt nach § 3 MHG mit 11 Prozent jährlich auf 
die Mieter umgelegt werden. Werden öffentliche 
Mittel für die Modernisierungsmaßnahme in An-
spruch genommen, erhöht sich dieser Betrag auf 
25 000 bis 28 000 DM (KfW-Programm). 

Mit diesem Betrag ist eine durchaus nachhaltige 
Modernisierung möglich. Das belegen auch Erfah-
rungen aus der Vergangenheit: Nach Erhebungen 
des Instituts für Stadtforschung und Strukturpolitik 
vom Juli 1994 zahlten 30 Prozent aller Mieter einen 
Modernisierungszuschlag, der bei diesen Haushalten 
durchschnittlich 1,15 DM pro qm im Monat betrug. 
Selbst bei umfangreichen Modernisierungen, bei de-
nen Sammelheizung, Bad oder Innen- WC eingebaut 
und Vollausstattung erreicht wurde, liegt die Moder-
nisierungsumlage im Schnitt bei 2,14 DM pro qm 
und Monat. In nur 8 Prozent der Fälle führten Wert-
verbesserungen zu Modernisierungszuschlägen über 
3 DM und mehr. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß die Be-
grenzung nur bis Ende 1997 beschränkt ist. Soweit 
die Mieter selbst eine Modernisierung wollen, die 
aus der zulässigen Umlage nicht zu finanzieren ist, 
kann eine höhere Umlage wirksam vereinbart wer-
den (vgl. § 17). Insgesamt wird damit die wohnungs-
wirtschaftlich erwünschte Modernisierung nicht nen-
nenswert behindert. 

Vor Luxusmodernisierungen wird der Mieter durch 
§ 541 b BGB geschützt. Der Mieter braucht eine Mo-
dernisierung nicht zu dulden, wenn die Maßnahme 
für ihn oder seine Familie eine Härte bedeuten wür-
de, die auch unter Würdigung der berechtigten In-
teressen des Vermieters und anderer Mieter in dem 
Gebäude nicht zu rechtfertigen ist. 
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Durch die Kappung auf 3 DM stellt der Gesetzgeber 
allerdings klar, daß in aller Regel eine solche Miet-
erhöhung nach Modernisierung auch im Rahmen des 
§ 541 b BGB zulässig sein wird. Der Kappungsgrenze 
kann insoweit eine Ausstrahlwirkung zukommen. 
Die Auffassung, daß Modernisierungsumlagen in 
Höhe von bis zu 3 DM pro qm und Monat in aller 
Regel finanziell verkraftet werden können, wird 
durch empirische Untersuchungen gestützt. Danach 
ist in den neuen Ländern der Wunsch nach umfang-
reichen Modernisierungsmaßnahmen stark ausge-
prägt. Im Durchschnitt waren Mitte 1994 weit über 
die Hälfte der Mieter bereit, für Wohnwertverbesse-
rungen zwischen 2 und 3 DM je qm und Monat mehr 
an Miete zu zahlen. Aufgrund der weiterhin positi-
ven Einkommensentwicklung und der zunehmenden 
Orientierung an westlichen Wohnstandards ist also 
davon auszugehen, daß Modernisierungsumlagen 
von bis zu 3 DM keine Härte für die Mieter darstel-
len. Bei einkommensschwachen Mietern wird dar-
über hinaus ein Teil der Modernisierungsumlage 
durch das Wohngeld abgedeckt. 

Die Kappung gilt nicht für Kosten von Maßnahmen, 
die der Vermieter aufgrund von Rechtsvorschriften, 
behördlichen Anordnungen oder sonstigen Umstän-
den, die er nicht zu vertreten hat, durchführen muß-
te. Es erscheint unbillig, den Vermieter abweichend 
von § 3 MHG mit derartigen Kosten zu belasten. Die 
Formulierung ist dem § 10a Abs. 2 Satz 2 nachgebil-
det. Mit der Wendung „soweit der Vermieter . . . 
durchgeführt hat" wird sichergestellt, daß bei einer 
Maßnahme, von der nur ein Teil vom Vermieter nicht 
zu vertreten ist, die Kosten dieses Teils über den 
Kappungsbetrag von 3 DM hinaus umgelegt wer-
den können. Durch die Worte „... oder deren Um-
fang . . .” wird zusätzlich verdeutlicht, daß bei Maß-
nahmen, die der Vermieter zwar aus eigenem Ent-
schluß begonnen hat, deren Umfang aber durch 
Rechtsvorschriften wie z. B. die Wärmeschutz VO be-
stimmt wird, Entsprechendes gilt. 

Die Kappung der Mieterhöhung durch § 13 ist be-
fristet. Sie gilt nicht für Modernisierungen, bei denen 
die Erhöhungserklärung erst nach dem 31. Dezember 
1997 abgegeben wird. Von diesem Zeitpunkt an wer-
den Mieterhöhungserklärungen wegen Modernisie-
rung nicht mehr nach § 13 beschränkt. 

Absatz 2 stellt klar, daß für Maßnahmen, mit deren 
baulicher Ausführung vor dem Inkrafttreten des Ge-
setzes begonnen wurde, das bisherige Recht gilt, das 
keine Betragsbegrenzung kannte (§ 11 Abs. 2 i. V. m. 
§ 3 MHG). 

Zu § 14 MHG 

Das Mietrecht der ehemaligen DDR bot dem Vermie-
ter keine Möglichkeit, die anfallenden Betriebs-
kosten in tatsächlicher Höhe umzulegen. Diese Mög-
lichkeit wurde dem Vermieter erst mit der BetrKost-
UV eröffnet. 

Absatz 1 erhält dem Vermieter bis zum 31. Dezember 
1997 die bislang nach der BetrKostUV bestehende 
Möglichkeit, Be triebskosten einseitig auf den Mieter 
umzulegen und entsprechende Vorauszahlungen zu 
verlangen. Nach diesem Zeitpunkt gilt die Umlage 

von Betriebskosten und die Anforderung von Vor-
schüssen als vertraglich vereinbart, damit auch nach 
Auslaufen der Regelung eine Rechtsgrundlage für 
den Vermieter besteht, die Betriebskosten umzu-
legen und Vorschüsse anzufordern. Für Verträge, die 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen 
werden, gelten die allgemeinen Grundsätze, nach 
denen die Umlage von Betriebskosten und die Vor-
schußpflicht im Mietvertrag vereinbart werden muß 
(vgl. OLG Stuttgart, RES Bd. III § 2 MHG Nr. 43). 

Durch Artikel 5 Abs. 1 Nr. 3 wird die BetrKostUV auf-
gehoben. Damit entfällt die Kappung der umlagefä-
higen Heizkosten gemäß § 4 ' Abs. 3 dieser Verord-
nung. Da der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Geset-
zes nicht immer mit dem Ende eines Betriebskosten-
abrechnungszeitraums zusammenfallen wird, be-
stimmt Absatz 2, daß Betriebskosten, die vor dem In-
krafttreten des Gesetzes angefallen sind, auch nach 
dem Inkrafttreten nach den bisherigen Vorschriften 
abgerechnet werden müssen. Konkret bedeutet dies: 
Die Kosten der Heizung und Warmwasserversorgung 
dürfen für den Zeitraum bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes nur bis zu der in § 4 Abs. 3 der BetrKostUV 
bestimmten Höhe auf die Mieter umgelegt werden. 
Satz 2 dieses Absatzes gewährt dem Vermieter die 
Möglichkeit, auch Betriebskosten für den Abrech-
nungszeitraum nach Inkrafttreten des Gesetzes nach 
den bisherigen Vorschriften umzulegen und abzu-
rechnen, um einen einheitlichen Abrechnungs-
schlüssel innerhalb eines Abrechnungszeitraums zu 
erhalten. 

Zu § 15 MHG 

Es wird klargestellt, daß die Zinsbelastung durch Alt-
schulden, die die Vermieter zu tragen haben, nicht 
auf die Mieter umgelegt werden kann. 

Zu § 16 MHG 

Absatz 1 soll sicherstellen, daß dem Vermieter Erhö-
hungsmöglichkeiten nach § 2 der 2. GrundMV erhal-
ten bleiben, soweit er sie bisher noch nicht ausge-
schöpft hat. Dies erscheint erforderlich, um dem Ver-
mieter diese Erhöhungsmöglichkeit auch dann zu 
erhalten, wenn die dazu notwendigen Instandset-
zungsarbeiten sich über das Datum des Inkrafttre-
tens des Gesetzes hinaus verzögert haben. Außer-
dem entsteht auf diese Weise für die Vermieter 
herabgewirtschafteter Wohnungen ein zusätzlicher 
Anreiz zu baulichen Instandsetzungsinvestitionen. 
Berechtigte Interessen der Mieter werden nicht 
beeinträchtigt, da die Mieter bei früherer Durchfüh-
rung der Instandsetzungsarbeiten bereits nach der 
2. GrundMV zur Zahlung dieser Beschaffenheitszu-
schläge verpflichtet gewesen wären. 

Nach § 3 der 2. GrundMV konnten freiwillige Miet-
erhöhungen nach Instandsetzung in bestehenden 
Mietverhältnissen bis zum 1. Januar 1996 vereinbart 
werden. Absatz 2 stellt klar, daß entsprechende Ver-
einbarungen wirksam bleiben, auch wenn Instand-
setzungsmaßnahmen z. B. erst nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes abgeschlossen werden. 
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Zu § 17 MHG 

Die Vorschrift stellt klar, daß auch von den §§ 12 
bis 16 abweichende Vereinbarungen über eine Miet-
erhöhung während des Bestehens des Mietverhält-
nisses zulässig sind. Dies hat insbesondere Bedeu-
tung für die Zustimmung des Mieters zu einer Mo-
dernisierungsumlage, die über die in § 13 erlaubten 
3 DM pro qm und Monat hinausgeht. 

Zum Schutz der Mieter mit geringer Geschäfts-
gewandtheit, die durch Vermieter zu übereilten Ent-
schlüssen gedrängt werden könnten, gilt - von Aus-
nahmen abgesehen - das Haustürwiderrufsgesetz 
(HausTWG). Während des Bestehens eines Mietver-
hältnisses getroffene Mieterhöhungsvereinbarungen 
sind ihrer Art nach Verträge, die von § 1 Abs. 1 
HausTWG erfaßt werden (OLG Koblenz, NJW 1994, 
S. 1418 ff.). Eine Erklärung, zu der der Mieter durch 
mündliche Verhandlung im Bereich einer Privatwoh-
nung bestimmt worden ist, wird nach den Grundsät-
zen des HausTWG erst wirksam, wenn der Mieter sie 
nicht binnen einer Frist von einer Woche schriftlich 
widerruft. Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn der 
Vermieter dem Mieter eine drucktechnisch deutlich 
gestaltete schriftliche Belehrung über sein Widerrufs-
recht ausgehändigt hat. Der Übereilungsschutz des 
HausTWG reicht aus. Liegen die Voraussetzungen 
des Gesetzes nicht vor, hat der Mieter in aller Regel 
schriftliche Unterlagen zugesandt bekommen und 
ausreichend Zeit, sich über die Tragweite seiner ab-
zugebenden Erklärungen zu informieren. Ein zusätz-
licher Schutz ist in diesen Fällen nicht erforderlich. 

Zu Artikel 2 (Angemessenheit von Entgelten) 

Die Vorschrift stimmt die sich aus den Übergangs-
regelungen des MHG ergebenden zulässigen Miet-
erhöhungen mit § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes ab. 

Dazu stellt Nummer 1 zum einen sicher, daß die 
Mieten, die aufgrund von bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes vorgenommenen Modernisierungsumlagen 
entstanden sind, auch im Falle der Neuvermietung 
keinen Tatbestand des § 5 WiStG erfüllen. Dies gilt 
auch für die nach § 13 MHG höchstzulässige Moder-
nisierungsumlage von 3 DM. 

Darüber hinaus wird durch Nummer 2 sichergestellt, 
daß - in Übereinstimmung mit § 5 WiStG - Entgelte 
im Falle der Neuvermietung bzw. Vereinbarung nicht 
unangemessen sind, die nicht mehr als 20 Prozent 
über dem üblichen Mietzins liegen, der sich aus den 
nach § § 12, 16 oder § 17 MHG zulässigen Erhöhungs-
möglichkeiten ergibt. 

Von der Vorschrift unberührt bleiben die sich aus § 5 
WiStG ergebenden Regeln über die Unangemessen-
heit von anderen Fallgestaltungen, d. h. vor allem, 
daß sich die Neuvertragsmieten an den sich bilden-
den ortsüblichen Vergleichsmieten zu orientieren 
haben. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Schuldrechts-
anpassungsgesetzes) 

Das Schuldrechtsanpassungsgesetz befaßt sich in 
den § § 34 ff. mit Überlassungsverträgen zu Wohn-

zwecken und in den § § 501f. mit sonstigen Grund-
stücken, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Da-
bei nimmt § 35 Satz 2 auf § 11 Abs. 2 bis 7 MHG Be-
zug. Die Vorschrift ist deshalb an die nunmehr gel-
tenden Regelungen für Mietpreise im Beitrittsgebiet 
anzupassen. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Wohngeldsondergeset-
zes) 

Zu Nummer 1 (§ 11 b - neu) 

Aufgrund der Ermächtigung in Artikel 1 Nr. 7 des 
Dritten Gesetzes zur Änderung des Wohngeldson-
dergesetzes und des Wohngeldgesetzes vom 7. Okto-
ber 1994 (BGBl. I S. 2844) sind durch die Verordnung 
zur Änderung der Anlagen 1 bis 5 des Wohngeld-
sondergesetzes vom 9. November 1994 (BGBl. I 
S. 3419) die Anlagen 1 bis 5 des Wohngeldsonderge-
setzes für die Zeit ab 1. Juli 1995 neu gefaßt worden. 
Bei dieser Annäherung des Leistungsniveaus des 
Wohngeldes in den alten und in den neuen Bundes-
ländern soll es bleiben (so auch schon Beschluß-
empfehlung und Bericht des Ausschusses für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau, Drucksache 
12/8454, S. 9). 

Allerdings ist es aus Anlaß des Übergangs von bisher 
preisgebundenen Mieten in das Vergleichsmietensy-
stem des Miethöhegesetzes erforderlich, gerade bei 
Haushalten, die aufgrund der Struktur des Miet-
wohnungsbestandes keine dem Haushaltszuschnitt 
adäquate Wohnung nutzen können, Härtefälle zu 
vermeiden. Deshalb soll bei den ab 1. Juli 1995 durch 
Mietanhebungen betroffenen Haushalten ein nach 
der Familiengröße gestaffelter Freibetrag berück-
sichtigt werden. In der Kombination mit einem durch 
die höhere berücksichtigungsfähige Miete tenden-
ziell steigenden Wohngeldbetrag wird dies häufig zu 
einem höheren Wohngeldanspruch als nach gelten-
dem Recht führen. 

Nicht alle Haushalte mit Anspruch auf Tabellen-
wohngeld nach dem Wohngeldsondergesetz sind 
hier in gleicher Weise förderungsbedürftig. Deshalb 
wird der Einkommensfreibetrag auch nach der Ein-
kommenshöhe gestaffelt. Besonders begünstigt sind 
dabei kleinere Haushalte mit niedrigem Einkommen. 
Im mittleren Einkommensbereich der für die Haus-
haltsgröße einschlägigen Wohngeldtabelle wird der 
Freibetrag für jeweils 100 DM zusätzliches (Netto-) 
Einkommen um 25 DM zurückgeführt und läuft beim 
Übergang in den oberen Einkommensbereich aus: 

Haushalts

-

größe 
voller 

Freibetrag 

DM 

bis zum 
monatl. 
Einkom

-

men von 
DM 

letzte Stu

-

fe reduzier

-

ter Freibe

-

trag 
DM 

bis zum 
monatl. 
Einkom

-

men von 
DM 

1 75 1 000 25 1 200 

2 100 1 400 25 1 700 

3 125 1 800 25 2 200 

4 150 2 200 25 2 700 

5 175 2 600 25 3 200 
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Die in § 18 Abs. 1 Nr. 2 - neu - vorgesehene erleich-
terte Wohngeldanpassung bei Mietanhebungen im 
laufenden Bewilligungszeitraum stellt sicher, daß der 
aus dem Einkommensfreibetrag entstehende Vorteil 
auch denjenigen zugute kommen kann, die bei Wirk-
samwerden einer spürbaren Mietanhebung bereits 
Wohngeld beziehen (vgl. auch die Begründung zu 
Artikel 4 Nr. 2). 

Zu Nummer 2 (§ 18 Abs. 1 Nr. 2) 

Der in Artikel 1 Nr. 2 dieses Gesetzentwurfs enthalte-
ne § 12 MHG ermöglicht es, den bislang geschulde-
ten Mietzins um einen unterschiedlich hohen Pro-
zentsatz anzuheben. Bezugspunkt ist dabei die um 
Erhöhungen wegen Modernisierung oder Instandset-
zungsvereinbarung gekürzte Nettokaltmiete. Die 
Höhe des Prozentsatzes ist u. a. von Ausstattung und 
Erhaltungszustand der Wohnung und des Wohnge-
bäudes abhängig. 

Mieterhöhungen auf der Grundlage des vorgesehe-
nen § 12 MHG werden sich im zweiten Halbjahr 
1995 im Bereich von 10 bis 15 Prozent der - wie er-
wähnt - gekürzten Nettokaltmiete bewegen. Durch 
derartige Mietanhebungen wird der Grenzwert des 
§ 18 Abs. 1 Nr. 2 WoGSoG, nach dem für eine Neu-
berechnung des Wohngeldes im laufenden Bewilli-
gungszeitraum die zu berücksichtigende Bruttokalt-
miete um mehr als 15 Prozent angestiegen sein muß, 
häufig nicht überschritten. Entsprechendes gilt, 
wenn z. B. aufgrund schrittweise realisierter Moder-
nisierungsarbeiten der nach dem § 3 sowie dem vor-
gesehenen neuen § 13 MHG erhobene Modernisie-
rungszuschlag jeweils nicht mehr als 15 Prozent der 
bisherigen Bruttokaltmiete ausmacht. 

Um dennoch in allen Fällen gerade infolge der anste-
henden Rechtsänderungen zu erwartender spürbarer 
Mietanhebungen eine umgehende Überprüfung der 
Höhe bereits bewilligten Wohngeldes zu ermögli-
chen, soll § 18 Abs. 1 Nr. 2 WoGSoG in der Weise er-
gänzt werden, daß der Erhöhungsantrag auch bei 
Mieterhöhungen um mindestens 30 DM zugelassen 
wird, unabhängig vom Anstieg der berücksichti-
gungsfähigen Bruttokaltmiete um mehr als 15 Pro-
zent. 

Der Grenzwert von 30 DM entspricht rund 10 Prozent 
der durchschnittlichen Bruttokaltmieten von Einper-
sonenhaushalten, die Ende 1993 Wohngeld nach 
dem Wohngeldsondergesetz bezogen. Er berücksich-
tigt in besonderer Weise die Situation kleiner Haus-
halte, auch der Haushalte mit über dem Durchschnitt 
liegenden Wohnflächen. Der Grenzwert trägt im 

übrigen dem Umstand Rechnung, daß die Anlagen 1 
bis 5 des Wohngeldsondergesetzes (Wohngeldtabel-
len) bei der Masse der aktuellen Wohngeldfälle für 
Mietenbereiche von jeweils 40 DM einen einheitli-
chen Wohngeldbetrag vorsehen. Wird der Grenzwert 
einer 30 DM höheren Bruttokaltmiete erreicht oder 
überschritten, ist - bei ansonsten unveränderten Da-
ten (z. B. Betriebskosten, Einkommen, Haushalts-
größe) - überwiegend davon auszugehen, daß eine 
Überprüfung des Wohngeldanspruchs auch zur Fest-
setzung eines höheren Wohngeldes führt. Unvertret-
barer Aufwand durch abzulehnende Erhöhungsan-
träge wird so beim Wohngeldempfänger und der 
Wohngeldverwaltung vermieden. 

Ein zugelassener, aber gegebenenfalls negativ zu be-
scheidender Erhöhungsantrag hat grundsätzlich kei-
nen Einfluß auf das dem Antragsteller bereits bewil-
ligte Wohngeld, das bis zum Ablauf des Bewilli-
gungszeitraumes fortgezahlt wird. Anderes gilt nur 
dann, wenn auch eine erhebliche, nach § 18 Abs. 4 
WoGSoG ohnehin meldepflichtige Einkommenserhö-
hung vorliegt, deren Berücksichtigung bei einer in 
diesem Falle von Amts wegen erfolgenden Neube-
rechnung des Wohngeldes tatsächlich zur Verringe-
rung oder zum Wegfall des Wohngeldes führt. 

Für die Bezieher von Mietzuschuß und die Bezieher 
von Lastenzuschuß verbleibt es im Hinblick auf die 
Voraussetzungen für einen Antrag auf erhöhtes 
Wohngeld im laufenden Bewilligungszeitraum auch 
nach der Neuregelung bei der Gleichbehandlung 
von Mietern und selbstnutzenden Eigentümern. 

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten von 
Vorschriften) 

Das Gesetz soll am Tage nach der Verkündung in 
Kraft treten. Damit kann der Vermieter frühzeitig die 
Mieterhöhungserklärung abgeben. 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes sind die Regelun-
gen, die bislang die Miethöhe und die Betriebsko-
stenumlage im Beitrittsgebiet geregelt haben, ent-
behrlich und können außer Kraft treten. 

Die Änderung des Wohngeldsondergesetzes soll zeit-
gleich mit den frühestmöglich wirksam werdenden 
Mieterhöhungen in Kraft treten. Dadurch wird ge-
währleistet, daß bei spürbaren Anhebungen der be-
rücksichtigungsfähigen Mieten aufgrund der Ände-
rungen des Miethöhegesetzes auch Haushalte, die 
bereits Wohngeld beziehen, unverzüglich einen 
Antrag auf Überprüfung und ggf. Anpassung des 
Wohngeldes stellen können. 


